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// Im Blickpunkt h

Das Europ�ische Parlament hat am 22.10.2008 eine Richtlinie �ber Leiharbeit beschlossen, die eine Gleichbehandlung

zwischen regul�r besch�ftigten Arbeitnehmern und Leiharbeitnehmern ab dem ersten Besch�ftigungstag vorsieht. Leih-

arbeitnehmer haben damit k�nftig die gleichen Anrechte auf Entgelt, Urlaub, Arbeits- und Ruhezeiten, Mutterschaftsur-

laub, Nutzung gemeinsamer Dienste (Kantine etc.) sowie auf Weiterbildung wie Festangestellte. Voraussetzung daf�r ist,

dass zwischen den Sozialpartnern keine anderslautende Vereinbarung getroffen wurde. Die Richtlinie wurde ohne �nde-

rungen verabschiedet, so dass sie z�gig in Kraft treten kann.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
von Dr. Rainer Huke, RA,

stellvertretender Leiter der

Abteilung Lohn- und Tarifpoli-

tik bei der BDA

„Flash-Mob“-Aktionen oder die Kri-
minalisierung des Arbeitskampfes

Der Arbeitskampf geh�rt zur Tarifautonomie

dazu. Aber nicht alle Maßnahmen, die Druck

auf die Gegenseite aus�ben, k�nnen und d�r-

fen i. R. eines Arbeitskampfes zul�ssig sein.

Dies ist allgemein anerkannt. Doch die Gren-

zen zwischen zul�ssigen und unzul�ssigen Ak-

tionen verwischen zunehmend. Dazu tr�gt

auch die aktuelle Entscheidung des LAG Berlin

bei, in der eine „Flash-Mob“-Aktion von Verdi

in der Tarifauseinandersetzung des Berliner

Einzelhandels f�r zul�ssig angesehen wurde

(LAG Berlin, Urteil vom 29.9.2008 – 5 Sa 967/

08). „Aktivisten“ der Gewerkschaft hatten die

Filiale eines Einzelhandelsbetriebes systema-

tisch dadurch gest�rt, dass Einkaufswagen

ohne Kaufabsicht bef�llt und anschließend

stehen gelassen wurden bzw. durch den

gleichzeitigen Kauf von Pfennigartikeln lange

Warteschlangen an den Kassen provoziert

wurden. Was eine solche Aktion von einer un-

zul�ssigen Blockade-Aktion unterscheiden

soll, bleibt offen. Ein Arbeitskampf darf sich

nur auf das Vorenthalten der Arbeitsleistung

beschr�nken. Durch die Zulassung weiterer

Kampfmittel, wie bspw. von Flash-Mob-Aktio-

nen, werden strafbare Handlungen wie Haus-

friedensbruch, Sachbesch�digung und N�ti-

gung in Kauf genommen. Dass sich solche

Exzesse verhindern lassen – wovon das LAG

Berlin auszugehen scheint – ist wirklichkeits-

fremd. Bei modernen Kommunikationsmitteln

– wie bspw. einer SMS – kann gerade nicht ver-

hindert werden, dass diese schneeballartig

weitergeleitet wird, womit die Gewerkschaft,

welche zu der Aktion aufgerufen hat, sich ih-

rer Einflussm�glichkeit begibt. Es bleibt zu

hoffen, dass diese Entwicklung keine Schule

macht und auch das BAG die Gefahren des

eingeschlagenen Weges anerkennt.

Entscheidungen
BAG: Verbandsaustritt – vertragliche

Bezugnahme auf ein Tarifwerk

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

22.10.2008 – 4 AZR 793/07 – wie folgt: Wird in

einem nach dem 1.1.2002 geschlossenen Ar-

beitsvertrag auf das einschl�gige Tarifwerk in der

jeweils geltenden Fassung verwiesen, ist der Ar-

beitgeber auch nach dem Austritt aus dem tarif-

schließenden Verband verpflichtet, die nach dem

Ende der Verbandsmitgliedschaft abgeschlosse-

nen Tarifvertr�ge anzuwenden. Das gilt jedenfalls

dann, wenn sich aus dem Vertragswortlaut und

den Umst�nden des Vertragsschlusses keine An-

haltspunkte f�r den Willen der Parteien ergeben,

es soll nur eine Gleichstellung nicht organisierter

mit organisierten Arbeitnehmern erfolgen und

die vereinbarte Dynamik bei Wegfall der Tarifge-

bundenheit des Arbeitgebers entfallen – sog.

Gleichstellungsabrede.
(PM BAG vom 22.10.2008)

Vgl. dazu demn�chst die Kommentierung von

Vogel.

BAG: Keine erforderliche Schulung f�r

Betriebsrat

Das BAG entschied in seinem Urteil vom 7.5.2008

– 7 AZR 90/07 – wie folgt: Der Besuch einer

Schulungsveranstaltung nach § 37 Abs. 6 BetrVG,

auf der Grundkenntnisse im Betriebsverfassungs-

recht, im allgemeinen Arbeitsrecht oder im Be-

reich der Arbeitssicherheit und Unfallverh�tung

vermittelt werden, kann f�r ein Betriebsratsmit-

glied nicht erforderlich sein, wenn die Schulung

erst kurz vor dem Ende der Amtszeit des Be-

triebsrats stattfindet und der Betriebsrat zum

Zeitpunkt seiner Beschlussfassung absehen

kann, dass das zu schulende Mitglied bis zum

Ablauf der Amtszeit die auf der Schulungsveran-

staltung vermittelten Grundkenntnisse nicht

mehr einsetzen kann.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-2457-1

unter www.betriebs-berater.de

BAG: Entsprechender Arbeitsplatz mit

l�ngerer Arbeitszeit

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

30.7.2008 – 10 AZR 459/07 – wie folgt: Ein An-

spruch auf Verl�ngerung der Arbeitszeit nach § 9

TzBfG setzt voraus, dass ein „entsprechender Ar-

beitsplatz“ mit l�ngerer Arbeitszeit frei ist. Das

Erfordernis eines „entsprechenden Arbeitsplat-

zes“ ist regelm�ßig nur dann gewahrt, wenn die

zu besetzende Stelle inhaltlich vergleichbar ist

mit dem Arbeitsplatz, auf dem der teilzeitbe-

sch�ftigte Arbeitnehmer seine vertraglich ge-

schuldete T�tigkeit aus�bt. Beide T�tigkeiten

m�ssen i. d. R. dieselben Anforderungen an die

pers�nliche und fachliche Eignung des Arbeit-

nehmers stellen.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-2457-2

unter www.betriebs-berater.de

Hessisches LAG: Dienstwagen – kein

Schadensersatz bei Rotlichtverstoß

Das LAG entschied in seinem Urteil vom

27.5.2008 – 12 Sa 1288/07 – wie folgt: Ein Ar-

beitnehmer, der ohne sorgf�ltige Pr�fung der

Verkehrssituation an einer Ampel mit seinem

Dienstwagen losf�hrt, nachdem er durch ein Hu-

pen aufgeschreckt worden ist und irrt�mlich f�r

seine Fahrspur ein gr�nes Ampelsignal wahrge-

nommen haben will, verursacht zwar fahrl�ssig,

nicht aber grob fahrl�ssig einen Verkehrsunfall.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-2457-3

unter www.betriebs-berater.de
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